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Nachmittägliche Betreuung der Schulkinder in der Grundschule Lehrer-Götz-Weg 21

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03804 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 – Trudering-Riem
vom 05.04.2022 (Eingangsdatum 06.04.2022)

Sehr geehrter Herr Ziegler,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 03804 des Bezirksausschusses 15 vom 05.04.2022 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

In Ihrem Antrag baten Sie darum, dass im Zuge der Weiterleitung des Schreibens der Schullei-
tung bzgl. einer Containerlösung der LHM das Problem dargelegt wird, außerdem baten Sie 
um Stellungnahme was die LHM gegen diese Missstände tut.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Grundsätzlich legen der Träger der Mittagsbetreuung und die Schulleitung im Einvernehmen 
geeignete Räume zur Durchführung der Mittagsbetreuung (MiBe) fest. Hierbei ist es auch 
möglich, dass Räumlichkeiten für Unterricht oder andere schulische Zwecke genutzt werden.

Sollte hierbei keine Lösung gefunden werden können, so wären im Zweifel geeignete Räume 
im Einvernehmen zwischen der Schulleitung, dem Träger der MiBe, dem Sachaufwandsträger 
und der zuständigen Schulaufsicht festzustellen.
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Die überwiegende Anzahl der Klassenräume in den Schulen in München befindet sich in
Doppelnutzung, dies bedeutet, dass die Klassenräume sowohl für den Unterricht als auch für 
die Mittagsbetreuung genutzt werden.
Ein Anspruch auf eigenständige Räume, die ausschließlich einer Mittagsbetreuung zur Verfü-
gung stehen, besteht nicht. Aufgrund der angespannten Raumsituation an vielen Schulstand-
orten ist eine Doppelnutzung der Räumlichkeiten (u.a. Klassenzimmer) unvermeidbar.
Im Übrigen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schule keine geeignete Fläche zur Reali-
sierung einer entsprechenden Containerlösung.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 03804 des Bezirksausschusses des 15. Stadtbezirks Trudering-Riem 
vom 05.04.2022 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle Ost, erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

gez.

Peter Scheifele
Stadtdirektor


